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7. Änderung vom 02.04.2016 

S A T Z U N G 
 

des Vereins �Schützenclub MTL e.V.� 

 

§ 1 Name , Sitz : 

 

Der Verein führt den Namen Schützenclub MTL e.V. 
Sitz des Vereins ist Grimma. Mittelpunkt seiner Aktivi-
täten ist die Schießhalle Grimma. 
 
Als Geschäftsadresse dient die jeweilige Wohnan-
schrift des gewählten Vorsitzenden, die dem Amtsge-
richt gesondert bekannt gemacht wird.  
 

§ 2 Zweck : 

 

Der Verein ist ein freiwilliger Zusammenschluß von 
sporttreibenden Bürgerinnen und Bürgern. 
Zweck des Vereins ist die Förderung des Schießspor-

tes. Er organisiert und pflegt einen Trainings - und Tur-
nierbetrieb.  
Er stellt seinen Mitgliedern die notwendigen materiel-
len und technischen Voraussetzungen zum Übungs-  
und Trainingsbetrieb zur Verfügung. 
 
Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar ge-
meinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts ,,Steu-
erbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. Der 
Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie 
eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel des Vereins dürfen 
nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet wer-
den. 
 
Der Verein ist überparteilich, überkonventionell und 
unabhängig.  
Ihm sind nationalistische und radikale Bestrebungen 
fremd.  
 
Seine Ziele sind es, Meisterschaften, Turniere und 
Vergleichswettkämpfe mit anderen Vereinen durchzu-
führen und Auszurichten, die Pflege des Sportes so-
wie die Kontaktaufnahme zu anderen Schützenverei-

nen. Er bildet Schießstandaufsichten und Sportschüt-

zen für seinen Verein aus.  
 
§ 3 Geschäftsjahr : 

 

Geschäftsjahr des Schützenclub MTL ist das Kalen-
derjahr. 
 

§ 4 Mitgliedschaft : 

 

Jede unbescholtene natürliche Person, die das 18. Le-
bensjahr vollendet hat, kann Mitglied des Vereins wer-
den. Die Mitgliedschaft wird schriftlich beantragt. 
 
Es gibt folgende Arten der Mitgliedschaft  
 Ordentliche Mitgliedschaft und   
 Ehrenmitglieder. 
Die Ordentliche Mitgliedschaft kann von allen in §4 ge-
nannten Personen erworben werden, die einen schrift-
lichen Aufnahmeantrag gestellt haben. Über den 

schriftlichen Aufnahmeantrag entscheidet der Vor-
stand in seinen Sitzungen. 
Gegen seinen Beschluss sind keine Rechtsmittel 
möglich. 
 
Mit der Aufnahme erkennt das Mitglied die vorliegende 
Satzung des Schützenverein Muldental e.V. sowie alle 
weiteren Ordnungen, die durch Beschluss der Mitglie-
derversammlung oder des Vorstandes in Kraft treten, 
an.  Der Eintritt wird erst mit Zahlung von Eintrittsge-
bühr und anteiligem Mitgliedsbeitrag für das laufende 
Jahr wirksam. 

 
Die Ehrenmitgliedschaft kann einer Person verliehen 
werden, die sich um den Verein und den Sport beson-
dere Verdienste erworben hat. Die Ernennung zum 
Ehrenmitglied bedarf einer Mehrheit von 2/3 der an-
wesenden Mitglieder in der beschließenden Mitglie-
derversammlung. 

 
§ 5 Beendigung der Mitgliedschaft : 

 

a)  Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluß 
oder Tod. 

b)  Der Austritt ist nur zum Ende des Geschäftsjahres 
möglich. Eine Rückerstattung von Beiträgen und 
Eintrittsgebühren erfolgt nicht. 

c)  Die Nichtzahlung des Mitgliedsbetrages trotz er-
folgter Mahnung mit Fristsetzung zieht den Aus-
schuss aus dem Verein nach sich. Eine Mahnung 
ist auch wirksam, wenn die Sendung als unzustell-
bar zurückkommt. 

d)  Ein Mitglied kann weiterhin aus dem Verein ausge-
schlossen werden, wenn es die Interessen des 
Vereins erheblich gefährdet oder in sonstiger 
Weise gegen den Vereinszweck oder die Vereins-
satzung grob verstößt. 

e)  Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand mit 
2/3 Mehrheit. Dem Mitglied ist vorher Gelegenheit 
zur Äußerung zu geben. 

f)  Alle Entscheidungen sind dem Vereinsmitglied 
schriftlich zuzustellen. 

 
§ 6 Vorstand : 

 

Der Vorstand des Vereins im Sinne von § 26 BGB be-

steht aus dem Vorsitzenden, dem 2. Vorsitzenden, 
dem Schatzmeister und dem stellvertretenden Schatz-
meister.  
Der stellvertretende Schatzmeister kann in Personal-
union mit der Funktion 2. Vorsitzender oder einer 
Funktion des erweiterten Vorstandes gewählt werden. 
Jeweils zwei Vorstandsmitglieder sind gemeinsam zur 
Vertretung des Vereins berechtigt. 
 
Der erweiterte Vorstand besteht zusätzlich aus: 
 Sportwart 
 Waffenwart 
 Schriftführer 
Auch hier ist Personalunion möglich. 
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Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für 
die Dauer von 3 Jahren gewählt. Er bleibt jedoch dar-
über hinaus bis zur nächsten wirksamen Neuwahl im 
Amt. Über seine Tätigkeit hat der Vorstand der Mitglie-
derversammlung zu berichten. 
Scheidet ein Mitglied des Vorstandes vor Ablauf der 
Amtsperiode aus, ist von der Mitgliederversammlung 
für den Rest der Amtszeit ein neues Vorstandsmitglied 
hinzuzuwählen. 
Die Wiederwahl eines Vorstandsmitgliedes ist zuläs-

sig. 
 
§ 7 Rechte und Pflichten : 

 

a)  Alle Mitglieder sind gleichberechtigt. Sie können an 
allen Vereinsveranstaltungen teilnehmen. 
Das Wahlrecht haben alle Ordentlichen Mitglieder.  

b)  Die Mitglieder sind zur Entrichtung von Beiträgen 
verpflichtet. Die Höhe der Beitragssätze und der 
Aufnahmegebühren, sowie deren Fälligkeiten sind 
in der Finanzordnung geregelt, die durch eine Mit-
gliederversammlung zu beschließen ist und die un-
befristet bis zu einer Änderung durch eine Mit-
gliedsversammlung gilt. 
 

§ 8 Wahlen und Abstimmungen : 

 
a)  Pro Jahr findet mindestens eine Mitgliederver-

sammlung statt. Der Termin der Mitgliederver-
sammlung ist dem Jahresplan zu entnehmen.  

b)  Dieser Jahresplan ist bis spätesten 31.Januar des 
Planjahres durch den Vorstand zu erstellen. 
Er wird durch Aushang in der Schießhalle Grimma 
und über die WEB-Seite des Vereins bekannt ge-
macht. 

c)  Terminänderungen sind den Mitgliedern schriftlich 

oder per E-mail 3 Wochen vorher mitzuteilen. 
d)  Der Vorstand kann jederzeit eine außerordentliche 

Mitgliederversammlung, mit einer Frist von einer 
Woche, schriftlich einberufen. 

e)  Eine außerordentliche Mitgliederversammlung fin-
det statt, wenn ein Viertel der Mitglieder es schrift-
lich, unter Angabe der Gründe, beim Vorstand for-
dern. 

f)  Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf 
die Anzahl der erschienenen Mitglieder beschluss-
fähig. 

g)  Zu einem Beschluss, der eine Änderung der Sat-
zung enthält, ist eine Mehrheit von mindestens 
zwei drittel der anwesenden Mitglieder erforderlich.  

h)  Jede weitere Beschlußfassung erfordert die einfa-
che Mehrheit der anwesenden Mitglieder. 

i)  Die Wahl der Vorstandsmitglieder erfolgt getrennt 
in offener Abstimmung per Handzeichen oder als 
schriftliche geheime Wahl. Die Wahl ist auf jeden 
Fall geheim durchzuführen, falls  ein  Mitglied die-
ses fordert. Diese Forderung ist spätestens 3 Wo-
chen vor dem Wahltermin beim Wahlleiter einzu-
reichen. Dies gilt auch für alle anderen Wahlen und 
Abstimmungen. 

j)  Stehen mehrere Bewerber zur Wahl und ergibt sich 
Stimmengleichheit bei der Wahlentscheidung, 

dann entscheidet eine sofort folgende Stichwahl 
zwischen den Bewerbern mit dem höchsten Stim-
menanteil. 
 

§ 9 Protokolle: 

 

Über die Beschlüsse von Mitgliederversammlungen 
und wichtiger Beschlüsse des Vorstandes, ist unter 
Angabe des Ortes, der Zeit und des Abstimmungser-
gebnisses jeweils eine Niederschrift anzufertigen und 
aufzubewahren. Die Niederschriften sind von 2 Vor-
standmitgliedern oder von einem Vorstandsmitglied 
und dem Versammlungsleiter zu unterschreiben. 

 
§ 10 Auflösung des Vereins: 

 

a)  Die Auflösung des Vereins kann nur in einer zu die-
sem Zweck einberufenen Versammlung beschlos-
sen werden. 

b)  Zur Auflösung des Vereins ist eine ¾ Mehrheit der 
Gesamtmitglieder des Vereins erforderlich. 

c)  Im Falle einer beschlossenen Auflösung, Aufhe-
bung oder dem Wegfall des steuerbegünstigten 
bisherigen Zweckes, fällt das Vermögen des Ver-
eins nach Tilgung aller Verbindlichkeiten an den 
Muldentalkreis mit dem Zweck, es unmittelbar und 
ausschließlich gemeinnützig zu verwenden. 
 

§ 11 Schlußbestimmung : 

 

Diese Satzung wurde durch Beschluß der Gründungs- 
und Mitgliederversammlung  am 20.10.2001 ange-
nommen. Sie tritt mit dem Eintrag in das Vereinsregis-
ter in Kraft.  
 
Die vorliegende 7.Änderung erfolgte durch Beschluss 
der Mitgliederversammlung am 02.04.2016. 

 
 
 


